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Erratum. 

Seite 74, Kasten 1. Der oberste Absatz muss lauten: 

CBD: „Convention on Biological Diversity“ – die Biodiversitätskonvention der Vereinten Nationen von 
1992 (formeller deutscher Titel: Übereinkommen über die biologische Vielfalt). Die CBD hat drei 
gleichrangige, übergeordnete Ziele: (1.) den Schutz der biologischen Vielfalt, (2.) die nachhaltige 
Nutzung biologischer Vielfalt, sowie (3.) den gerechten Ausgleich von Vorteilen, die sich aus der 
Nutzung genetischer Ressourcen ergeben. 
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Was ist ABs? 

ABS ist eine sehr praktische Erfindung. Es ver-
hindert vorschnellen Verschleiß von Fahrzeug-
teilen und sorgt für mehr Sicherheit beim Fah-
ren und Bremsen, ein Anti-Blockier-System im 
Auto kann sogar Leben retten. Worüber regen 
sich dann alle auf? Was hat ABS mit der japani-
schen Stadt Nagoya zu tun, und warum ist es für 
Botanische Gärten relevant?

ABS steht auch – und im nachfolgenden Beitrag 
ausschließlich – für „Access and Benefit Sha-
ring“. Dieses ABS ist ein politisch-ökonomisches 
Prinzip, das 1992 mit der UN-Biodiversitätskon-
vention (Convention on Biological Diversity, 
CBD) eingeführt wurde. Die CBD ist nämlich 
keine reine Naturschutzkonvention, sondern sie 
verfolgt drei gleichrangige Ziele: 

1.  den Schutz der biologischen Vielfalt

2. die nachhaltige Nutzung biologischer  
 Vielfalt sowie 

3.  den gerechten Ausgleich von Vorteilen,  
 die sich aus der Nutzung biologischer  
 Vielfalt ergeben. 

Hinter dem dritten Ziel der CBD steckt die Er-
kenntnis, dass biologische Vielfalt nicht nur einen 
ökologischen und moralischen Wert besitzt und 
deswegen geschützt werden muss. Vielmehr kön-
nen aus biologischer Vielfalt auch direkte Vorteile 

(meist finanzielle Gewinne) geschöpft werden,  
z. B. durch die Entwicklung und Vermarktung 
von pharmazeutischen oder biotechnologischen 
Produkten. Damit einher geht der – häufig zu 
Recht – erhobene Vorwurf, dass Konzerne aus 
Industrieländern die sogenannten genetischen 
Ressourcen (siehe Kasten 1) aus biodiversitätsrei-
chen Ländern nutzen, ohne dass die Ursprungs-
länder etwas von den finanziellen Gewinnen ab-
bekommen. 

Dem sollte mit der CBD entgegengewirkt wer-
den: Erstmals werden den Staaten die souveränen 
Rechte über die in ihrem Territorium vorkom-
menden natürlichen Ressourcen zugesprochen. 
In Artikel 15 der CBD werden die Grundlagen 
für ABS gelegt. Demzufolge dürfen Staaten 
den Zugang (engl. Access) zu ihren genetischen 
Ressourcen beschränken bzw. an bestimmte Be-
dingungen knüpfen, wie zum Beispiel an einen 
gerechten Ausgleich (engl. Sharing) von finan-
ziellen Gewinnen und anderen Vorteilen (engl. 
Benefits), die sich aus der Nutzung der geneti-
schen Ressourcen ergeben. Viele CBD-Mit-
gliedsstaaten, vor allem die biodiversitätsreichen 
Länder, haben daraufhin zum Teil sehr rigorose 
Zugangsbeschränkungen erlassen. Doch die ei-
gentlich auf kommerzielle Nutzer ausgerichte-
ten gesetzlichen Maßnahmen hatten und haben 
auch erhebliche Auswirkungen auf die Grund-
lagenforschung zu biologischer Vielfalt und auf 
naturkundliche Sammlungen. Das Prozedere, 
um auf offiziellem Wege Genehmigungen für 
den Zugang zu genetischen Ressourcen für wis-
senschaftliche Zwecke zu bekommen, gestaltete 
sich in manchen Ländern äußerst schwierig bis 
unmöglich (z. B. ceccantini 2005 für Brasilien 
oder Jinnah & JungcuRt 2009 für Indien). Aus 
Sicht vieler Wissenschaftler und Pflanzensammler 
stand ABS also eher für „Alles-Blockier-System“.
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kasten 1:  Wichtige Abkürzungen und Begriffe – teil 1

CBD: Vor diesem Hintergrund entwickelte der Verband Botanischer Gärten bereits in den 90er 
Jahren einen Verhaltenskodex, der einen ABS-konformen Umgang mit Pflanzenmaterial, d. h. 
mit genetischen Ressourcen, regelt (Rauer et al. 2000). Damit sollte bei den biodiversitätsrei-
chen Ländern das Vertrauen in die wissenschaftlich und nicht-kommerziell ausgerichtete Ar-
beit der botanischen Gärten gestärkt werden, um langfristig einen erleichterten Zugang zu den 
Pflanzen in jenen Ländern zu erwirken. Einen ähnlichen Ansatz verfolgen die zeitgleich von 
Kew Gardens entwickelten „Principles on Access to Genetic Resources and Benefit-Sharing“ 
(Kew Principles). 

ABs: „Access and Benefit-Sharing“ – ein Schlagwort für das dritte große Ziel der CBD, den fai-
ren und gerechten Ausgleich (engl. Sharing) von Vorteilen (engl. Benefits), die aus der Nutzung 
genetischer Ressourcen gewonnen werden. Damit einher geht das Recht der Herkunftsländer, 
den Zugang (engl. Access) zu ihren genetischen Ressourcen zu beschränken bzw. an bestimmte 
Bedingungen zu knüpfen. Dieses dritte Ziel der CBD bekam mit dem Nagoya-Protokoll einen 
gesetzlichen Rahmen. 

Genetische ressourcen (Genetic Resources): In der CBD definiert als „Material pflanzlichen, 
tierischen, mikrobiellen oder sonstigen Ursprungs, das funktionale Erbeinheiten enthält und 
einen tatsächlichen oder potentiellen Wert hat“ – also alles, was DNA enthält: nicht nur lebende 
Organismen, sondern z. B. auch Samen, Herbarbelege oder Gewebeproben. Der Begriff umfasst 
sowohl Wildarten als auch gezüchtete Sorten, und sowohl Material vom Wildstandort als auch 
Sammlungsmaterial.

nagoya-protokoll: Der formelle Titel dieses völkerrechtlichen Vertrags lautet „Protokoll von 
Nagoya über den Zugang zu genetischen Ressourcen und die ausgewogene und gerechte Auf-
teilung der sich aus ihrer Nutzung ergebenden Vorteile zum Übereinkommen über die biolo-
gische Vielfalt“. Er ist am 12. Oktober 2014 in Kraft getreten und setzt die ABS-Prinzipien der 
Biodiversitätskonvention um.

eu-Verordnung nr. 511/2014: Der vollständige Titel lautet „Verordnung (EU) Nr. 511/2014 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Maßnahmen für die Nutzer 
zur Einhaltung der Vorschriften des Protokolls von Nagoya über  den Zugang zu genetischen 
Ressourcen und die ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich aus ihrer Nutzung ergeben-
den Vorteile in der Union“. Es setzt die Verpflichtungen aus dem Nagoya-Protokoll in europäi-
sches Recht um und gilt somit unmittelbar auch in Deutschland.
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Vor diesem Hintergrund entwickelte der Ver-
band Botanischer Gärten bereits in den 90er 
Jahren einen Verhaltenskodex, der einen ABS-
konformen Umgang mit Pflanzenmaterial, d. h. 
mit genetischen Ressourcen, regelt (RaueR et al. 
2000). Damit sollte bei den biodiversitätsreichen 
Ländern das Vertrauen in die wissenschaftlich 
und nicht kommerziell ausgerichtete Arbeit der 
botanischen Gärten gestärkt werden, um lang-
fristig einen erleichterten Zugang zu den Pflan-
zen in jenen Ländern zu erwirken. Einen ähn-
lichen Ansatz verfolgen die zeitgleich von Kew 
Gardens entwickelten „Principles on Access to 
Genetic Resources and Benefit-Sharing“ (Kew 
Principles). 

Auf Basis des erstgenannten Verhaltenskodex 
wurde 2001 das „International Plant Exchange 
Network“ (IPEN) ins Leben gerufen, das neben 
dem Kodex auch ein Verfahren zum vereinfach-
ten Austausch von Pflanzenmaterial zwischen 
den beteiligten botanischen Gärten beinhaltet 
(siehe z. B. Von den dRieSch et al., 2008). Die-
ses Netzwerk ist mittlerweile auf 175 Mitglieder 
angewachsen, 48 davon sind deutsche Botanische 
Gärten. Die jüngsten IPEN-Mitglieder kom-
men aus Argentinien, Georgien, Spanien und 
den USA – somit wird IPEN in zunehmendem 
Maße seinem internationalen Anspruch ge-
recht. Die Funktionsweise von IPEN soll hier 
nicht vertiefend erläutert werden; die wichtig- 
sten Grundprinzipien sind jedoch in Kasten 2 
zusammengefasst (nach Von den dRieSch et al., 
2008). Insbesondere seit der Verabschiedung des 
sogenannten Nagoya-Protokolls und der inter-
nationalen Diskussion um dessen Umsetzung ist 
IPEN wieder verstärkt in den Fokus des politi-
schen Interesses gerückt. So identifizierte z. B. 
die EU-Kommission bei ihren Vorbereitungen 
für die Umsetzung des Nagoya-Protokolls IPEN 
als Beispiel für ein ABS-konformes, bewährtes 
Verfahren (Europäische Kommission 2012). 

Welche neuerungen bringt das 
nagoya-protokoll?

Die zehnte Vertragsstaaten-Konferenz der CBD 
fand 2010 im japanischen Nagoya statt. Dort 
wurde das sogenannte „Protokoll über den Zu-
gang zu genetischen Ressourcen und die aus-
gewogene und gerechte Aufteilung der sich aus 
ihrer Nutzung ergebenden Vorteile“ (oder kurz: 
Nagoya-Protokoll) verabschiedet, eine Art Zu-
satzvereinbarung, mit der das dritte große Ziel 
der CBD in einen gesetzlich verbindlichen Rah-
men gegossen wird. Schon allein der zeitliche 
Abstand von 18 Jahren zu der Verabschiedung 
der CBD lässt erahnen, dass die internationalen 
Verhandlungen über die Details der ABS-Rege-
lungen sehr zäh abliefen und von zahlreichen po-
litischen Differenzen begleitet waren, vor allem 
zwischen den biodiversitätsreichen Staaten und 
den Industrieländern. Das Nagoya-Protokoll ist 
daher in vielerlei Hinsicht ein Kompromiss. So 
bleibt es abzuwarten, inwiefern es tatsächlich zur 
Eindämmung von Biopiraterie und zu mehr Ge-
rechtigkeit – und nicht zuletzt zum Schutz der 
biologischen Vielfalt – beitragen kann.

Das Nagoya-Protokoll ist am 12. Oktober 2014 
in Kraft getreten. Es präzisiert die in Artikel 15 
der CBD festgelegten ABS-Grundprinzipien, in 
Verbindung mit den ebenfalls in der CBD (Arti-
kel 8j) festgehaltenen Bestimmungen zum Schutz 
traditionellen Wissens. Staaten, die den Zugang 
zu ihren genetischen Ressourcen und traditionel-
lem Wissen gesetzlich regulieren wollen, werden 
nun verpflichtet, diese Regelungen nachvoll-
ziehbar zu gestalten und für alle transparent zu 
machen. Zu diesem letzten Zweck wurde vom 
CBD-Sekretariat eine Internetplattform einge-
richtet (https://absch.cbd.int). Diese Plattform 
(engl. Clearing House) befindet sich derzeit 
noch im Aufbau, Staaten sind aber verpflichtet 
alle relevanten Informationen zu Gesetzen und 
Behörden dort einzustellen. Schon jetzt ist dort 
ersichtlich, welche Staaten das Nagoya-Protokoll 
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kasten 2: die Grundprinzipien von ipen

Aufnahme von pflanzenmaterial: Gärten dürfen nur solches Pflanzenmaterial in ihre Samm-
lungen aufnehmen, das entsprechend der CBD-Vorschriften legal erworben wurde. Wenn der 
Garten Material aus Ländern erwirbt, die den Zugang zu ihren genetischen Ressourcen regulie-
ren, muss er die vorherige informierte Zustimmung (Prior Informed Consent, PIC) des Geber-
staats und gegebenenfalls weitere notwendige Genehmigungen einholen.

nutzung und Weitergabe in ipen: Eine Weitergabe des Pflanzenmaterials innerhalb von 
IPEN ist nur dann möglich, wenn der Ursprungsstaat diesbezüglich keine Restriktionen er-
lassen hat. Pflanzenmaterial, das innerhalb von IPEN zirkuliert, darf ausschließlich für nicht 
kommerzielle Zwecke in Forschung, Bildung und Erhaltung genutzt werden. Falls später doch 
eine andere Form der Nutzung beabsichtigt wird, sind IPEN-Mitglieder verpflichtet, dafür vom 
Ursprungsstaat eine neue Zustimmung einzuholen.

Weitergabe an dritte: Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur zu den gleichen Bedingungen, 
unter denen das Material vom Ursprungsstaat erworben wurde; notwendige Informationen 
werden an den Dritten weitergereicht. Der Empfänger muss sich per Unterschrift verpflichten, 
die ABS-Richtlinien der CBD zu befolgen und sich an eventuell vorhandene, spezifische Ver-
einbarungen zu halten. Für kommerzielle Zwecke kann Material nur abgegeben werden, wenn 
der Empfänger ein PIC des Ursprungsstaates hat.

dokumentation: Durch ein vereinfachtes Dokumentationsverfahren (die IPEN-Nummer) 
wird gewährleistet, dass das Pflanzenmaterial relativ unbürokratisch zwischen IPEN-Mitglie-
dern getauscht werden kann. Gleichzeitig kann jedoch jederzeit nachvollzogen werden, welcher 
Garten das Material zuerst von welchem Ursprungsland bekommen hat und ob Einschränkun-
gen bei Weitergabe und Nutzung zu berücksichtigen sind.  

Vorteilsausgleich: Mitgliedsgärten sind verpflichtet, eventuelle Vorteile, die sich aus der Nut-
zung des Pflanzenmaterials ergeben, angemessen mit dem Ursprungsstaat zu teilen. Dies bezieht 
sich ausdrücklich auch auf Vorteile aus nicht kommerzieller Nutzung. Solch Vorteilsausgleich ist 
in der Regel nicht monetär und kann z. B. durch gemeinsame wissenschaftliche Publikationen 
oder auch Fortbildungsmaßnahmen geschehen.
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unterzeichnet oder auch schon ratifiziert haben 
(siehe auch Abbildung 1). Erst nach der Ratifika-
tion ist ein Staat Mitglied des Nagoya-Protokolls. 
Die EU hat das Nagoya-Protokoll im Sommer 
2011 unterzeichnet und im Frühjahr 2014 rati-
fiziert. Deutschland hat das Nagoya-Protokoll 
zwar auch im Sommer 2011 unterzeichnet, die 
Ratifikation steht allerdings noch aus.

Die Mitgliedsstaaten des Nagoya-Protokolls müs-
sen außerdem dafür Sorge tragen, dass innerhalb 
ihres Territoriums nur legal erworbene geneti-
sche Ressourcen genutzt und die daraus erziel-
ten Gewinne und Vorteile mit den Ursprungs-
ländern geteilt werden. Sie sind also verpflichtet, 

die Nutzer genetischer Ressourcen regelmäßig zu 
kontrollieren und Verstöße gegen das Nagoya-
Protokoll zu ahnden. 

Um es deutlich zu machen: Bereits seit Inkraft-
treten der CBD besteht für alle die Verpflichtung, 
sich vor dem Aneignen genetischer Ressourcen 
in einem anderen Land die Zustimmung („Prior 
Informed Consent“, PIC) der dortigen Behörden 
einzuholen, wenn das die lokalen Gesetze erfor-
dern (siehe auch Abbildung 1 und Abbildung 2). 
Eine Zuwiderhandlung konnte bisher jedoch 
kaum verfolgt werden, sobald das Material au-
ßer Landes gebracht wurde und die Nutzung in 
einem anderen Land erfolgte. Nun sind aber die 

kein CBD-Mitglied 
(daher auch kein Mitglied 
des Nagoya-Protokolls)

nicht unterzeichnet
unterzeichnet
ra�fiziert 

Status von Nagoya-Protokoll und na�onalen ABS-Gesetzen 

Schraffur: na�onale ABS-Gesetze 
geplant oder bereits in Kra

Abb. 1:  die karte zeigt, welche staaten bereits mitglied des nagoya-protokolls sind (dunkelgrün) bzw. bald sein   

  werden (hellgrün) – bei nutzung genetischer ressourcen aus diesen ländern müssen die Verpflichtungen   

  aus der eu-Verordnung nr. 511/2014 erfüllt werden (Quelle: ABs-clearing house, https://absch.cbd.int/  

  countries). die schraffur deutet an, welche staaten den zugang zu ihren genetischen ressourcen durch   

  nationale Gesetze regeln bzw. dies vorhaben (Quelle: cabrera medaglia et al. 2014). in diesen ländern gilt  

  es also, sich über die aktuelle Gesetzeslage zu informieren und vorab Genehmigungen zu beantragen,   

  wenn man z. B. pflanzen sammeln oder saatgut beziehen will. dies ist unabhängig vom nagoya-  

  protokoll oder der eu-Verordnung. Bitte beachten: die informationen wurden nach besten Wissen und   

  Gewissen zusammengestellt und sollen einen ersten überblick bieten. sie sind jedoch nicht verbindlich und  

  können eigene recherchen nicht ersetzen. zudem kann und wird sich die Gesetzeslage in vielen ländern   

  noch ändern. für die erstellung der karte sei tiM Böhnert herzlich gedankt.

ABs und nAGoyA-protokoll  
neue herAusforderunGen für BotAnische Gärten?
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Abb. 2:  pflanzensammeln in den tropen.  

  dies erfordert nicht nur Ausdauer und  

  kraft angesichts schwieriger Witterungs-  

  und Vegetationsverhältnisse – sondern in  

  vielen ländern auch Geduld und Ver- 

  handlungsgeschick beim einholen der not- 

  wendigen Genehmigungen. Grundsätzlich  

  ist es empfehlenswert, forschungsprojekte  

  und sammelreisen in anderen ländern  

  immer in kooperation mit lokalen  

  partnern durchzuführen. oft ist dies eine  

  Grundvoraussetzung, um vor ort die ent- 

  sprechenden Genehmigungen zu erhalten.

Behörden dieses anderen Landes, sofern es Mit-
glied des Nagoya-Protokolls ist, verpflichtet, sol-
che Zuwiderhandlungen zu verfolgen. Dies wird 
in der EU und in Deutschland durch spezielle 
Gesetze geregelt, die zusätzliche Anforderungen, 
aber auch Chancen für Botanische Gärten mit 
sich bringen. 

Wie wird das nagoya-protokoll in der 
eu und in deutschland umgesetzt?

Für die Umsetzung des Nagoya-Protokolls in der 
Europäischen Union wurde die EU-Verordnung 
Nr. 511/2014 entwickelt. Diese gilt seit dem In-
krafttreten des Nagoya-Protokolls, also seit dem 
12. Oktober 2014, unmittelbar in allen EU-
Staaten. Auch wenn Deutschland selbst das Na-
goya-Protokoll noch nicht ratifiziert hat, muss es 
aufgrund dieser Verordnung dennoch umgesetzt 
werden. Wichtig: Die EU-Verordnung regelt nur 
die Nutzung genetischer Ressourcen. Daneben 
kann jeder einzelne Staat der EU selbst entschei-
den, ob er auch den Zugang zu seinen eigenen 
genetischen Ressourcen kontrollieren will. Ei-
nige EU-Länder machen von diesem Recht Ge-
brauch (Abbildung 1).

Mit dieser Verordnung werden alle Nutzer ge-
netischer Ressourcen in der EU verpflichtet, bei 
der Beschaffung dieser Ressourcen mit der not-
wendigen Sorgfalt vorzugehen, sich über die re-
levante Gesetzeslage zu informieren, die entspre-
chende Genehmigung einzuholen, Verträge mit 
den Gebern auszuhandeln und sich schließlich 
an die gemachten Vereinbarungen zu halten. Das 
Vorgehen soll dokumentiert und die relevanten 
Unterlagen (z. B. PIC und MAT) müssen lang-
fristig aufbewahrt werden (für mindestens 20 
Jahre nach Beendigung der Nutzung). Zu be-
stimmten Zeitpunkten müssen sich Nutzer bei 
den zuständigen nationalen Behörden melden 
und erklären bzw. nachweisen, dass sie sich recht-
mäßig Zugang zu diesen genetischen Ressourcen 
verschafft hatten. Einer dieser Kontrollpunkte ist 

der Empfang von Fördergeldern für Forschung an 
genetischen Ressourcen, egal ob diese Fördergel-
der von öffentlichen Trägern (z. B. DFG, DBU) 
oder privaten Sponsoren (z. B. Firmen) stammen. 
Diese Verpflichtungen gelten ab dem 12. Okto-
ber 2015, denn die dafür relevanten Bestimmun-
gen der EU-Verordnung treten erst mit einem 
Jahr Verzögerung in Kraft.
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kasten 3: Wichtige Abkürzungen und Begriffe – teil 2

zugang (Access): Erwerb bzw. Aneignung einer genetischen Ressource (egal ob vom Wild-
standort oder aus einer anderen Sammlung).

nutzung (Utilization): Im Nagoya-Protokoll definiert als „Forschung und Entwicklung an der 
genetischen und/oder biochemischen Zusammensetzung genetischer Ressourcen“. Zwischen 
kommerzieller und nicht kommerzieller Nutzung (also z. B. der Grundlagenforschung) wird 
dabei nicht unterschieden. Was genau unter den Begriff „Nutzung“ bzw. „Forschung und Ent-
wicklung“ fällt, kann letztlich in jedem Land unterschiedlich ausgelegt werden.

pic: “Prior Informed Consent” – Zustimmung (engl. Consent) des Herkunftslandes für den 
Zugang zu genetischen Ressourcen, die auf einer Vorabinformation (engl. prior informed) über 
die geplante Nutzung beruht.

mAt: „Mutually Agreed Terms“ – vertraglich festgehaltene Bedingungen (engl. Terms) für die 
Nutzung genetischer Ressourcen, auf die sich Nutzer und Geberland einvernehmlich (engl. mu-
tually) geeinigt haben (engl. agreed) und die i. d. R. von Vertretern beider Seiten unterzeichnet 
werden.

Die zentralen Begriffe dieses Prinzips sind also 
„Zugang“ und „Nutzung“ genetischer Ressour-
cen (zu den Begriffsdefinitionen siehe Kasten 3). 
Die EU-Verordnung schränkt dabei den Gel-
tungsbereich auf jene genetischen Ressourcen 
ein, die nach dem 12. Oktober 2014 in einem 
Land erworben wurden, das Mitglied des Na-
goya-Protokolls ist und das nationale Zugangs-
regelungen erlassen hat. Zudem gelten die Sorg-
falts-, Dokumentations- und Meldepflichten der 
EU-Verordnung nur für Nutzer. Wer genetische 
Ressourcen sammelt und aufbewahrt, aber nicht 
nutzt, ist von der EU-Verordnung nicht betrof-
fen. 

Bleibt also die Frage, welche Tätigkeiten unter 
die Definition von „Nutzung“ fallen. Die im 
Nagoya-Protokoll angegebene Definition (sie-
he Kasten 3) wurde 1:1 in die EU-Verordnung 
übernommen und gilt also auch in Deutschland. 

Leider bringt sie aber noch keine Klarheit, denn 
insbesondere der Terminus „Forschung und Ent-
wicklung“ wird von verschiedenen Seiten recht 
unterschiedlich ausgelegt. Eine Klärung von of-
fizieller europäischer Seite wird wohl nicht vor 
2016 erfolgen. Zum jetzigen Zeitpunkt muss 
man also sicherheitshalber davon ausgehen, dass 
auch die Grundlagenforschung von der EU-
Verordnung betroffen ist. Forscher, die z. B. 
Pflanzenmaterial für taxonomisch-systematische 
oder biochemische Untersuchungen verwenden 
wollen, müssen die oben genannten Sorgfalts-, 
Dokumentations- und Meldepflichten erfüllen. 
Da Forschung bzw. die Bereitstellung von Pflan-
zenmaterial für die Forschung ein zentraler Da-
seinszweck der Lebendsammlungen botanischer 
Gärten ist, sind diese Pflichten auch unmittelbar 
für Botanische Gärten anwendbar.
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Die EU-Verordnung beinhaltet noch ein weiteres 
Instrument, das für Botanische Gärten besonders 
relevant ist: Es soll ein europäisches Register von 
Sammlungen eingerichtet werden, aus denen 
Nutzer genetische Ressourcen unter erleichterten 
Bedingungen beziehen können (d. h. ohne vor-
her die Genehmigung des Ursprungslandes ein-
holen zu müssen). Die Sorgfaltspflicht wird hier 
auf die Sammlungseinrichtungen verlagert, denn 
diese müssen nachweisen können, dass sie die 
genetischen Ressourcen ABS-konform erwor-
ben haben. Zunächst ergeben sich keine direk-
ten Vorteile aus einer Registrierung, stattdessen 
wird sie zusätzliche Kosten (Gebühren) und Auf-
wand (Kontrollen durch die zuständige nationale 
Behörde) mit sich bringen. Dennoch könnte in 
dem geplanten Sammlungsregister mittelfris-
tig eine Chance für Botanische Gärten beste-
hen, als Forschungsinfrastruktur und Anbieter 
von genetischen Ressourcen eine bedeutendere 
Rolle als bisher einzunehmen. Spätestens wenn 
die Kontrollmechanismen der EU-Verordnung 
durchgreifen und Forscher und andere Nutzer 
genetischer Ressourcen die legale Herkunft ihres 
Material nachweisen müssen, könnte die Nach-
frage nach Material aus den Lebendsammlungen 
der botanischen Gärten erheblich steigen. Dies 
wäre vielleicht auch eine gute Gelegenheit, ABS-
konforme Standardverfahren für die Abgabe von 
Pflanzenmaterial an kommerzielle Nutzer zu er-
arbeiten. Der Verhaltenskodex von IPEN sieht 
diese Möglichkeit grundsätzlich vor, aus Sorge 
um moralische oder rechtliche Probleme findet 
sie in der Praxis jedoch kaum statt.

Obwohl die EU-Verordnung unmittelbar auch in 
Deutschland gilt, bedarf es eines nationalen Ge-
setzes, in dem u. a. die zuständige nationale Be-
hörde und weitere Details festgelegt werden. Der 
entsprechende Gesetzesentwurf wurde am 29. 
April 2015 vom Kabinett verabschiedet (Bundes-
regierung 2015). Nach Lesung und Zustimmung 
von Bundesrat und Bundestag ist mit einem Be-
schluss im Oktober 2015 zu rechnen; 6 Mona-

te später wird das Gesetz dann in Kraft treten. 
Die für ABS zuständige nationale Behörde wird 
demnach das Bundesamt für Naturschutz (BfN) 
sein. Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und 
Ernährung bekommt Mitspracherechte für alle 
genetischen Ressourcen aus diesem Sektor; das 
Robert-Koch-Institut entscheidet mit, wenn es 
um Humanpathogene geht. Da sich der deutsche 
Gesetzgebungsprozess aufgrund von Abstim-
mungsschwierigkeiten zwischen Umwelt- und 
Landwirtschaftsministerium stark verzögert hat, 
wird das BfN erst im Frühjahr 2016 seine Funk-
tion als Kontrollbehörde wahrnehmen können. 
Die Verpflichtungen für Nutzer genetischer Res-
sourcen gelten dennoch ab Oktober 2015 und 
das BfN könnte die entsprechenden Nachweise 
– zumindest theoretisch – auch nachträglich ver-
langen. Das BfN stellt bereits jetzt auf seiner In-
ternetseite (www.bfn.de/index_abs.html) Infor-
mationen zu ABS zur Verfügung, inklusive Links 
zu Volltextversionen des Nagoya-Protokolls, der 
EU-Verordnung und des deutschen Gesetzes. 

Was bedeutet das für die tägliche praxis in 
Botanischen Gärten und für ipen?

Um es vorweg zu sagen: Wer den Verhaltens-
kodex von IPEN kennt und befolgt, muss sich 
um Nagoya-Protokoll und EU-Verordnung kei-
ne Sorgen machen. Dazu gehört aber nicht nur 
das korrekte und konsequente Verwenden der 
IPEN-Nummer, sondern auch das Befolgen der 
Grundregeln für die Aufnahme und Weiterga-
be von Pflanzenmaterial (siehe Kasten 2). Auch 
bei der Übernahme von Material von privaten 
Sammlern, befreundeten Wissenschaftlern oder 
Gärtnern sollte stets hinterfragt werden, ob das 
Ursprungsland Zugangsregelungen erlassen hat 
und ob dann eine entsprechende Genehmigung 
vorliegt. Nur so kann der ursprüngliche Gedan-
ke von IPEN, Vertrauen bei den biodiversitätsrei-
chen Ländern zu schaffen, auch wirklich erreicht 
werden.
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Jegliches Pflanzenmaterial, das zwischen Bota-
nischen Gärten und Forschungseinrichtungen 
getauscht wird (also auch Samen oder Herbarbe-
lege) fällt unter die Definition von genetischen 
Ressourcen. Außerdem können Staaten auch 
den Zugang zu solchen genetischen Ressourcen 
regulieren, die sich in Ex-situ-Sammlungen in 
ihrem Land befinden. Somit ist auch der interna-
tionale Saatguttausch über den Index Seminum 
vom Nagoya-Protokoll betroffen (Abbildung 3). 
Botanische Gärten sind daher gut beraten, ihre 
ausländischen Quellen für Saatgut und anderes 
Pflanzenmaterial zu überprüfen, gegebenenfalls 
die entsprechenden Genehmigungen (PIC) von 
den dortigen Behörden einzuholen und sich an 
eventuelle Vereinbarungen (MAT) zu halten. 
Sofern das Pflanzenmaterial nicht direkt in der 
Forschung oder für kommerzielle Zwecke ge-
nutzt wird, bestehen gegenüber den hiesigen 
Behörden keine weiteren Dokumentations- oder 
Meldepflichten. Nur wenn Sammlungsmateri-
al im Zusammenhang mit einem geförderten 
Drittmittelprojekt erworben wird (in dem z. B. 
genetische Untersuchungen vorgesehen sind), 
muss demnächst eine Meldung an das Bundesamt 
für Naturschutz gemacht werden. Die gleiche 
Meldepflicht besteht auch, wenn dieses Pflanzen-
material aus dem Botanischen Garten zu einem 
späteren Zeitpunkt in Drittmittel-Forschungs-
projekten verwendet werden soll. Entscheidend 
für die Pflichten gegenüber den hiesigen Behör-
den ist immer das Datum, an dem das Pflanzen-
material aus dem Ursprungsland erworben wur-
de, nicht das Datum der Nutzung. Stichtag ist der 
12. Oktober 2014 – für älteres Pflanzenmaterial 
bestehen zumindest in Deutschland oder der EU 
keine Verpflichtungen. Dennoch sind die Bota-
nischen Gärten dazu aufgerufen, auch den „Alt-
bestand“ ABS-konform zu verwenden und abzu-
geben (Artikel 1.3 des IPEN-Verhaltenskodex).

Abb. 3:  Auch der internationale saatguttausch fällt  

  unter das nagoya-protokoll.  

  Wenn samen über den index seminum  

  ausländischer Gärten bezogen werden,  

  sollte vorher geprüft werden, ob das betref- 

  fende land Gesetze über den zugang zu  

  seinen genetischen ressourcen erlassen hat.  

  eventuell ist für den Bezug von samen  

  oder anderem material aus ex-situ- 

  sammlungen ebenfalls eine Genehmigung  

  der dortigen Behörden erforderlich.  

  (foto: nils Köster)

Das genaue Prozedere für die Meldungen an und 
Kontrollen durch das Bundesamt für Naturschutz 
wird derzeit noch geklärt. Der Verband Botani-
scher Gärten sollte den Gesetzgebungsprozess in 
Deutschland daher weiterhin intensiv verfolgen 
und sich in die Planung des Vollzugs einbringen. 
So kann hoffentlich sichergestellt werden, dass 
dem Austausch und der Verwendung von Pflan-
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zenmaterial durch Botanische Gärten keine wei-
teren bürokratischen Hürden in den Weg gelegt 
werden. Ebenso stehen wir vor der schwierigen 
(aber nicht neuen!) Herausforderung, die un-
terschiedlichen Zugangsbeschränkungen in den 
verschiedenen Ländern nachzuvollziehen und 
zu befolgen. Für die Zukunft sollten Botanische 
Gärten versuchen, Rahmenvereinbarungen mit 
Regierungsbehörden und Kooperationspartnern 
in den jeweiligen Ländern abzuschließen – damit 
nicht für jede Samenbestellung ein langwieriges 
Genehmigungsverfahren notwendig ist. Auch 
hierfür werden die Abstimmung und die Zu-
sammenarbeit in Netzwerken, wie dem Verband 
oder dem Europäischen Konsortium Botanischer 
Gärten, hilfreich sein. Auf europäischer Ebene 
steht die IPEN-Arbeitsgruppe derzeit in einem 
intensiven Austausch, um das IPEN-Regelwerk 
angesichts des Nagoya-Protokolls und der EU-
Verordnung zu überprüfen. Insbesondere einige 
Formulierungen, z. B. in der Standardvereinba-
rung zur Abgabe von Pflanzenmaterial (Annex 6), 
müssen angepasst werden. Grundlegende Verän-
derungen des IPEN-Regelwerks werden jedoch 
nicht notwendig sein (siehe oben). 
 

Informieren Sie sich über die jeweilige Ge-
setzeslage, bevor Sie eine Sammelreise pla-
nen oder Pflanzenmaterial aus einem ande-
ren Land (auch innerhalb der EU!) erwerben 
wollen. Das gilt prinzipiell auch für den Bezug 
von Saatgut über Samenkataloge ausländischer 
Gärten. Informationen zu nationalen Kon-
taktstellen und Gesetzen bietet der im Aufbau 
befindliche Clearing-House-Mechanismus 
zum Nagoya-Protokoll (https://absch.cbd.
int/countries).

Kooperieren Sie mit Botanischen Gärten oder 
anderen Forschungseinrichtungen in den Län-
dern, aus denen Sie Pflanzenmaterial beziehen 
wollen. Dies ist häufig Voraussetzung für die 
Erteilung von Genehmigungen.

•

•

schlussfolgerung und empfehlungen 
für Botanische Gärten

Eins ist klar: ABS ist ein politisch notwendiges 
und grundsätzlich sinnvolles Instrument. Ohne 
dieses dritte große Ziel wäre die gesamte Biodi-
versitätskonvention in den internationalen Ver-
handlungen nicht durchsetzbar gewesen. Für die 
tagtägliche Arbeit von nicht kommerziellen For-
schungs- und Sammlungseinrichtungen ist ABS 
jedoch alles andere als praktisch. Das Befolgen al-
ler ABS-Regelungen kann einen enormen Auf-
wand mit sich bringen. Dennoch sollten alle, die 
sich für die Erforschung und den Erhalt der bio-
logischen Vielfalt einsetzen, auch diesen gesetzli-
chen Rahmen akzeptieren und danach handeln.
Die meisten dieser Herausforderungen sind nicht 
neu, sondern bestehen seit Inkrafttreten der CBD 
bzw. der nationalen ABS-Gesetze in anderen 
Ländern. Der IPEN-Verhaltenskodex gibt einen 
guten Rahmen für einen ABS-konformen Um-
gang mit Pflanzenmaterial in Botanischen Gär-
ten. Insbesondere IPEN-Mitglieder dürften von 
diesen abschließenden Empfehlungen daher nicht 
überrascht sein:
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Fragen Sie ggf. bei der nationalen Kontakt-
stelle (National Focal Point) nach, ob eine 
Genehmigung für den Zugang zu genetischen 
Ressourcen erforderlich ist. Erläutern Sie 
dabei, was sie mit dem Material tun wollen  
(z. B. Kultivierung, Forschung, Weitergabe an 
andere IPEN-Gärten oder Dritte). 

Auch eine Nachfrage bei Kooperationspart-
nern in jenem Land kann hilfreich sein. Es 
kann aber vorkommen, dass einzelne Gärten 
oder Mitarbeiter nicht über die relevanten 
Gesetze informiert sind. In anderen Fällen 
empfehlen die Kollegen vor Ort womöglich 
den Transfer ohne „den Umweg über die Be-
hörden“. Davon ist abzuraten, insbesondere da 
eine Nutzung illegal erworbenen Materials 
später in Deutschland geahndet werden kann.

Beantragen Sie ggf. den Zugang zu geneti-
schen Ressourcen rechtzeitig bei der zustän-
digen nationalen Behörde (Competent Nati-
onal Authority). Je nach Land müssen dafür 
ein z. T. erheblicher zeitlicher Vorlauf und in 
manchen Fällen auch Gebühren eingeplant 
werden. Oft können entsprechende Vereinba-
rungen erst vor Ort, zu Beginn der Reise, un-
terzeichnet werden. Beachten Sie, dass es sich 
bei Forschungs- oder Sammelgenehmigung 
nicht automatisch auch um ABS-Genehmi-
gungen handelt (und umgekehrt). Nicht selten 
sind dafür verschiedene Behörden zuständig.

Dokumentieren Sie Ihr Vorgehen, um im 
Zweifelsfall später belegen zu können, dass Sie 
sorgfältig vorgegangen sind (z. B. durch Auf-
bewahren Ihrer E-Mail-Korrespondenz mit 
der nationalen Kontaktstelle). Bewahren Sie 
relevante Nachweise und Dokumente zentral 
und langfristig auf (für mindestens 20 Jahre 
nach Abschluss der Nutzung der genetischen 
Ressourcen, laut ABS -EU-Verordnung).

Nehmen Sie nur Pflanzen in Ihre Sammlung 
auf, für die Sie – falls notwendig – die erfor-
derlichen Genehmigungen des Ursprungslan-
des besitzen. Dies gilt auch, wenn Sie das Ma-
terial nicht selbst im Herkunftsland sammeln 
oder erwerben, sondern von Dritten überneh-
men. Lassen Sie sich im Zweifelsfall schriftlich 
vom Geber bestätigen, dass das Material geset-
zeskonform erworben wurde.

Pflanzenmaterial, das nicht legal erworben 
wurde, ist für eine spätere Nutzung (z. B. in 
der Forschung) praktisch wertlos. Außerdem 
widerspricht die Aufnahme illegal erworbe-
nen Materials dem ethischen Grundprinzip 
von IPEN (siehe Artikel 1a der IPEN-Verhal-
tensregeln).

Wenn die Genehmigung des Herkunftslandes 
an bestimmte Bedingungen geknüpft ist (z. B. 
Nutzung nur zu bestimmten Zwecken, kei-
ne Weitergabe an Dritte etc.), dann sind diese 
Bedingungen einzuhalten. Dokumentieren 
Sie, ob und in welcher Form Pflanzenmaterial 
aus Ihrer Sammlung im Sinne des Nagoya-
Protokolls genutzt wird (v. a. bei Pflanzen, die 
Sie ab dem 12. Oktober 2014 in Ihre Samm-
lungen aufgenommen haben). 

Dies gilt auch für die Nutzung des Pflanzen-
materials durch Kooperationspartner oder 
Dritte. Geben Sie das Material daher nur un-
ter den gleichen Bedingungen weiter und do-
kumentieren Sie auch dies. 

Informieren Sie alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie eventuelle weitere Perso-
nen, die Zugang zu Ihren Pflanzenbeständen 
haben (z. B. Ehrenamtliche, Freunde oder 
assoziierte Wissenschaftler), über diese ABS-
Grundprinzipien sowie Einschränkungen für 
die Verwendung bestimmter Pflanzen. 

•

••

•

•

•

•

•
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